
Stadt Plauen 

Der Oberbürgermeister 
Drucksachen Nr.: 1005/2024 

 
Datum: 06.03.2024 

 

 

Verwaltungsvorlage 

 
Geschäftsbereich II 

Fachgebiet Brandschutz 

 

Beratungsfolge Ausschuss - Stadtrat Termin Tagesord- 

nungsart 

TOP Abstimmungsergebnis 

Ja         Nein       Enth. 
Bürgermeisterberatung 18.03.2024 nicht öffentlich   

Finanzausschuss 28.03.2024 öffentlich   

 

 

 
Inhalt: Annahme einer Sach- und Aufwandsersatzspende der inetz GmbH für die Feuerwehr der Stadt 

Plauen 

 

 

 
Grundlage:  

 

 

 

 

§ 73 Abs. 5 Sächsische Gemeindeordnung 

Hauptsatzung der Stadt Plauen 

Beraten und 

abgestimmt: 

 

 

 

 

GB OB/FB Finanzverwaltung 

Beschlüsse die 

aufzuheben bzw. 

zu ändern sind: 

 

 

 

 

keine 

Verantwortlich für 

Durchführung: 

 

 

 

 

GB II/FB Sicherheit und Ordnung/FG Brandschutz 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

Beschlussvorschlag: 
 

Der Finanzausschuss der Stadt Plauen beschließt die Annahme einer Sach- und Aufwandsersatzspende in Höhe 

von insgesamt 18.931,88 EUR von der inetz GmbH für die Feuerwehr der Stadt Plauen. 

Die Sachspende besteht aus sechs Gaskonzentrationsmessgeräten in Höhe von 12.069,08 EUR und aus der 

dazugehörigen Wartung (Aufwandsersatzspende) über die gesamte Nutzungsdauer der Geräte in Höhe von 

6.862,80 EUR. 

 

 

 

 



 

 

Sachverhalt: 
 

Die inetz GmbH möchte die Arbeit der Feuerwehr der Stadt Plauen mit einer Sachspende von  

sechs Gaskonzentrationsmessgeräten mit einem Gesamtwert i. H. v. 12.069,08 EUR unterstützen. 

Des Weiteren übernimmt die inetz GmbH die jährliche Instandhaltung der Geräte über die gesamte 

Nutzungsdauer in Höhe von 6.862,80 EUR. 

 

Die Feuerwehr der Stadt Plauen besteht aus der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr mit den acht 

Ortsfeuerwehren gem. § 1 Absatz 2 Satzung über die Feuerwehr der Stadt Plauen. 

Die Gasmessgeräte sollen künftig von beiden Teilen der Feuerwehr der Stadt Plauen genutzt werden. 

 

Es handelt sich um eine Ersatzbeschaffung für sechs bereits in den 90er Jahren beschaffte 

Gaskonzentrationsmessgeräte, die seitdem durch die Feuerwehr der Stadt Plauen genutzt wurden.  

Die Wartung dieser Geräte erfolgte stets über die inetz GmbH. Nunmehr gibt es für diese Geräte keine 

Ersatzteile mehr. Aus diesem Grund erfolgt der Austausch. 

Die Nutzungsdauer der neuen Geräte wird voraussichtlich 10 Jahre betragen. 

 

Die Instandhaltung der Geräte muss mindestens einmal jährlich durch den Hersteller oder einem autorisierten 

Sachkundigen erfolgen. Diese Geräteprüfung wird vom mobilen Geräteservice der inetz GmbH fachgerecht 

durchgeführt und ist für die Stadt Plauen kostenlos und somit als Aufwandsersatzspende im Wert von  

6.862,80 EUR anzusehen. 

 

Mit Änderung der Sächsischen Gemeindeordnung durch das Zweite Gesetz zur Fortentwicklung des 

Kommunalrechts vom 13.12.2017 (gültig ab 01.01.2018) muss nach § 73 Abs. 5 SächsGemO über die 

Annahme von Einzelspenden mit einem Wert von mehr als 1.000 EUR in einer gesonderten Beschlussvorlage 

entschieden werden. 

 

Über die Annahme von Spenden, Schenkungen oder ähnlichen Zuwendungen entscheidet gemäß § 9 

Hauptsatzung der Stadt Plauen der Finanzausschuss, soweit nicht nach § 18 Absatz 1 Nr. 13 Hauptsatzung der 

anders bestimmt. 

 

Die Entgegennahme und Annahme der Zuwendung wird vom jeweiligen Leiter des sachlich begünstigten 

Geschäftsbereiches und vom Oberbürgermeister befürwortet. Daher wird die Annahme der Zuwendung 

vorgeschlagen. Sollten Anhaltspunkte für regelwidrige Einflussnahme oder auch nur die Unvereinbarkeit mit 

gegenwärtiger Aufgabenwahrnehmung nach der Person des Spenders, nach dem verfügten bzw. abgefragten 

Verwendungszweck oder sonst ersichtlich sein, wird der jeweils zuständige Geschäftsbereichsleiter spätestens 

in den Sitzungen darüber informieren. 

 

Die Spende ist gemeinnützig im Sinne des § 52 Abs. 2 Nr. 12 der AO. 

 

Die Stadt Plauen und insbesondere die Feuerwehr dankt der inetz GmbH für diese großzügige Unterstützung.  

 

 

 

 

 

 



 

Finanzielle Auswirkungen 
 

  

Hat der Beschluss finanzielle Auswirkungen?  nein  ja 

Aufwendungen/Auszahlungen aufgrund des Beschlusses in Euro  

Erträge/Einzahlungen aufgrund des Beschlusses in Euro  

Städtischer Eigenanteil zur Umsetzung des Beschlusses in Euro  

Folgekosten des Beschlusses 
 nein   

 ja, in der Begründung dargestellt 

Abstimmung mit der Kämmerei ist erfolgt?  nein  ja 

Anmerkungen:  

 

Veranschlagung der finanziellen Auswirkungen des Beschlusses 
 

Bereits veranschlagt?  ja 

  

Veränderung zum Planansatz  neu   mehr  weniger 

Haus-

halts-

jahr 

Betrag in Euro Teilhaushalt 
N

u
m

m
er

 

 Produkt 

 Investition 

 E-Liste 

 INST-Liste 

 Z-Liste 

 Aufwand/Auszahlung   Auszahlung     Auszahlung 

 im Ergebnishaushalt  aus Investitionstätigkeit  aus Finanzierungstätigkeit 

    

    

    

    

    

  Ertrag/Einzahlung   Einzahlung     Einzahlung 

 im Ergebnishaushalt  aus Investitionstätigkeit  aus Finanzierungstätigkeit 

    

    

    

    

    

 

 

 

_______________ _______________ 

Steffen Zenner Kerstin Wolf 
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